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Kinderbetreuungsbedarfsplanung 2022

- Entscheidung tiber den Ausbau der Kinderbetreuung

Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart
Ausschuss fir Umwelt und 28.06.2022 Vorberatung offentlich
Technik

Verwaltungsausschuss 12.07.2022 Vorberatung offentlich
Gemeinderat 26.07.2022 Beschlussfassung offentlich

I.  Sachverhalt

Nach dem SGB VIII sind die Kommunen verpflichtet, den Bedarf an Betreuungsplatzen qualitativ und
guantitativ zu planen. Ziel muss es sein, langfristig eine verlassliche und hochwertige Betreuung an-
zubieten, die den gesetzlichen Anspruch sicherstellt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
mdoglicht.

Wahrend in Ottmarsheim durch die in den vergangenen Jahren getatigten Investitionen ausreichend
Betreuungsplatze zur Verfiigung stehen, besteht in Besigheim weiterer Ausbaubedarf. Der Gemein-
derat hat sich in mehreren Sitzungen immer wieder mit den Ausbaualternativen der Kindertagesbe-

treuung befasst. Es gilt nun, die konkreten Ma3nahmen und das weitere Vorgehen festzulegen.

Il. Beschlussvorschlag

Um den Bedarf an Betreuungsplatzen in Besigheim mittel- und langfristig decken zu kénnen, werden
nach heutigem Stand folgende Planungen und Baumaf3nahmen zeitgleich weiterverfolgt:

1. Die Erweiterung des Kindergartens Schimmelfeld auf zusatzlich 3 Gruppen, entsprechend der
Machbarkeitsanalyse des Architekturbiiros fps Jochen Feyerabend, Besigheim vom
25.03.2022/26.04.2022 (Anlage 3)

2. Der Neubau einer KITA mit Wohneinheiten auf dem stadtischen Grundstiick im Friedrich-
Schelling-Weg (Ingersheimer Feld) mit 6 Gruppen

3. Die Erweiterung bzw. Ertiichtigung des Martinshauses in Abh&ngigkeit mit den Entwicklungen im

geplanten Wohngebiet ,Luisenhéfe* (ehem. Ziegelei-Areal) und den Ergebnissen aus den noch zu
fuhrenden Gesprachen mit der Katholischen Kirchengemeinde.
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lll. Begrindung

1. Aktuelle Betreuungssituation

Die Ubersicht tiber die vorhandenen Betreuungsplatze ist als Anlage 1 beigefiigt. Im vergangenen
Jahr wurden keine Erweiterungsmal3nahmen umgesetzt, das Platzangebot gegentiber dem Vorjahr
bleibt daher unverandert.

Die vom Landratsamt tUbermittelten offiziellen Kinderzahlen zum 31.12.2021 waren:
0-3 - Jahrige: 390 (Vorjahr 397)
3-6,5 - Jahrige: 501 (Vorjahr 489)

Die Angaben zur Belegung haben sich seit der Sitzung am 03.05.2022 folgendermal3en entwickelt:
In Besigheim sind in den bestehenden Einrichtungen im Kindergartenjahr 2022/2023 keine 3 Platze
mehr verfugbar. 11 Anmeldungen sind fir den geplanten Container beim Freibad vorgesehen.

Sollte die im September 2022 auslaufende Moglichkeit zur Uberbelegung der KITA-Gruppen nicht
verlangert werden, waren noch 4 3 Kinder aufzunehmen, die aus der Krippe des Itzebitz kommen.
Die Zahl der freien 3 Platze in Ottmarsheim hat sich auf 19 reduziert. Bei den Krippenplatzen sind in
Ottmarsheim noch 4 Platze verfugbar, in Besigheim kann das Itzebitz noch eine Gruppe mit 10 Plat-
zen in Betrieb nehmen.

Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Momentaufnahme. Es gibt standige Anderungen aus
verschiedenen Grinden:

o Kaurzfristige Anmeldungen von bereits hier wohnhaften Kindern

e Zuzuge

¢ Rilcknahme der Anmeldung, weil der geplante Hauskauf nicht realisierbar ist

¢ ankommende Flichtlingskinder

Zum Wohl der Kinder und vor allem zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es notwendig,

den Betreuungsausbau so ausreichend zu planen, dass der gesetzliche Betreuungsanspruch langfris-
tig sichergestellt wird. Ein zusatzlicher Bedarf wird sich aus heutiger Sicht durch Zuzlge, Flichtlings-
kinder und langere Verweildauer in den Einrichtungen ergeben.

Steigende Zuzlige sind bereits jetzt spirbar. Wahrend die Statistik des LRA zum 31.12.2021 von 125
Kinder im Alter von 0 — 1 Jahren ausgeht, sind tatsdchlich 132 Kinder dieser Altersgruppe hier wohn-
haft. Die absolute Zahl mag gering erscheinen, hat aber Potential fir eine Krippengruppe. Das Statis-
tische Landesamt prognostiziert bis zum Jahr 2040 fir Besigheim ein Bevolkerungswachstum von 3,9
%. Das sind etwa 600 Personen. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Zuwanderungen vor
allem um junge Familien handelt. Darliber hinaus werden in den Jahren bis 2025, ohne Berticksichti-
gung des Ziegelei-Areals, mindestens 70 Wohnungen in Besigheim bezugsfertig sein (Finkenweg,
Turmstrale, Bllzen-Ost, Neckarblick, llsfelder Stral3e, Gartenstral3e sowie Erweiterungen im Bestand
und Baultickenschliel3ungen).

Seitens des LRA werden der Stadt Besigheim Fliichtlinge zugewiesen, fir Juni 2022 sind 26 Perso-
nen angekindigt, im Juli 2022 ist nochmal mit derselben Anzahl zu rechnen. Insgesamt ist mit steti-
gem Zuzug zu rechnen. Bislang sind die angekindigten Fliichtlinge noch nicht eingetroffen. Es ist
aber damit zu rechnen, dass ein hoher Anteil Kinder dabei sein wird. Aktuell sind 3 ukrainische
Fluchtlingskinder im Kindergartenalter in Besigheim. Diese Kinder kommen dann, wie alle anderen,
auf die Warteliste und mussten auf den Container beim Freibad verwiesen werden.

Die aufzunehmenden Kinder sind deutlich jinger als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig wurde
der Einschulungsstichtag vom 30.09. auf den 30.06. zuriickverlegt, es verbleibt also ein Viertel eines
Jahrgangs ein weiteres Jahr in der Einrichtung, verstarkt durch eine zunehmende Zahl von Zurtck-
stellungen vom Schulbesuch, etwa bei Flichtlingskinder oder Inklusionskinder. Damit bleiben die Kin-
der langer in der Einrichtung, der Platzbedarf steigt.

AZ: 460.023:Kinderbetreuungsbedarfsplanung 2022



2. Personalsituation

In den Beilagen 153/2021 und 034/2022 wurde bereits auf die angespannte Personalsituation hinge-
wiesen. Der sich verscharfende Fachkraftemangel fihrt dazu, dass nach wie vor nicht alle Stellen mit
padagogischen Fachkraften besetzt werden konnen. Trotz gekurzter Offnungszeiten fehlen noch 350
% Stellen. Bei ungekirzter Offnungszeit ware es ein Defizit von knapp 500 %.

Die Tarifeinigung vom 18. Mai 2022 im Sozial- und Erziehungsdienst beinhaltet im Wesentlichen ab
dem Kalenderjahr 2022 zwei zusétzliche bezahlte Arbeitstage Arbeitsbefreiung, also insgesamt 32
Tage Urlaubsanspruch statt bisher 30. Das erhéht den Personalbedarf in den KITAS zuséatzlich.
Die Tarifeinigung wird den Haushalt zuséatzlich finanziell belasten:

2022: 1.83 % Mehrkosten durch die Einfihrung der SUE Zulage ab 01.07.2022
2023: 3.66 % Mehrkosten durch die SUE Zulage fir das gesamte Jahr
2024: 3,95 % Mehrkosten

Aufgrund der zusatzlichen Arbeitsbefreiung von bis zu 4 Tagen im Kalenderjahr wird es vermehrt zu
personellen Engpassen kommen, da der Personalbedarf steigt.

3. Moglichkeiten zum Ausbau der Kinderbetreuung

Die Moglichkeiten zum Ausbau der Kinderbetreuung mit einer prognostizierten zeitlichen Umsetzbar-
keit ist als Anlage 2 beigefugt.

In der Sitzung am 15.02.2022 wurde das Architekturbiiro fps Jochen Feyerabend, Besigheim beauf-
tragt, die Aufstockung auf den Nordfliigel der KITA Friedrich-Kollmar-Straf3e zu untersuchen. Die Pri-
fung hat ergeben, dass diese Erweiterung aus statischen Grinden nicht méglich ist (siehe Vorlage
114/2022). Somit gibt es keine Erweiterungsmaoglichkeiten in der bestehenden Einrichtung und damit
auch keine kurzfristige Losung. Interimsweise soll eine KITA in einer Containeranlage am Standort
Freibad geschaffen werden. Einzelheiten hierzu sind der Vorlage 113/2022 zu entnehmen, die fur die
Beratung in der Sitzung am 05.07.2022 vorgesehen ist.

Fur den dauerhaften Ausbau der Betreuungseinrichtungen zeichnen sich folgende Mdglichkeiten ab:
e Schimmelfeld

In der Sitzung am 15.02.2022 wurde das Architekturbtiro fps Jochen Feyerabend, Besigheim be-
auftragt zu prufen, ob die Moglichkeit besteht, eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung auf den
Grundstiicken der Evangelischen Kirchengemeinde im Schimmelfeld zu erstellen unter mittelfristi-
ger Beibehaltung des vorhandenen Containers in der Schimmelfeldstraf3e.

Von Seiten der Evangelischen Kirchengemeinde wird die als Anlage 3 beigefligten Variante

als Erweiterungsmaglichkeit beflirwortet (ein Baukorper 6stlich des Bestandskindergartens mit

1 Gruppe im EG und 2 Gruppen im OG). Diese Planung ermdglicht den Neubau von insgesamt 3
Gruppen, idealerweise zwei altersgemischte Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Da
die Baukosten zu 100 % von der Stadt ibernommen werden mussen, sollte die Stadt als Bauherr
auftreten, was ein VgV-Verfahren notwendig macht sowie den Abschluss eines Erbbaurechtsver-
trages mit der Evangelischen Kirchengemeinde. Der Container in der Schimmelfeldstralle kann
bis zur Inbetriebnahme des Neubaus stehen bleiben und das Pachtverhéltnis entsprechend ver-
langert werden. Unter Bertcksichtigung des Wegfalls des Containers entstehen durch den Neu-
bau zusatzlich 1 altersgemischte Kindergartengruppe und 1 Krippengruppe.

Die Evangelische Kirchengemeinde ware bereit, diese zusatzlichen Gruppen in ihre Tragerschaft

zu Gbernehmen, bei 100% Ubernahme des Abmangels durch die Stadt, zuziglich eines Verwal-
tungskostenbeitrages in Hohe von 5 %.
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e Friedrich-Schelling-Weg (Ingersheimer Feld)

In der Sitzung am 10.05.2022 beschloss der Gemeinderat nach dem Ergebnis des Verhandlungs-
termins nach dem VgV-Verfahren die Beauftragung des Studio Ito, Stuttgart als Architekturbiro
fur die Erarbeitung des Raumprogramms fiir die Kindertagesstatte mit Wohnungen. Es ist vorge-
sehen, dass sich das Buro in der Sitzung am 26.07.2022 im Gremium vorstellt.

Die Verwaltung schlagt vor, fir das Raumprogramm der KITA die maximal mdgliche Anzahl von
Gruppen zu bauen, insgesamt also 6 Gruppen, davon 4 altersgemischte Kindergartengruppen
und zwei Krippengruppen. Eine der altersgemischten Gruppen dient idealerweise als Bewegungs-
raum und kann im Bedarfsfall als Gruppenraum verwendet werden. Diese Vorgehensweise wurde
auch bei der KITA Kreuzacker in Ottmarsheim gewabhilt.

e Martinshaus

Der Bedarf an Betreuungsplatzen in der Weststadt wird im Wesentlichen von der Wohnbauent-
wicklung ,Luisenhofe” (ehem. Ziegelei-Areal) abhangen. Der voraussichtliche Bedarf an zusatzli-
chen Betreuungsplatzen wurde von Frau Reinermann-Matatko, Buro fir demografische Analysen
und Schulentwicklungsplanung, Bonn fur dieses Wohngebiet mit 2 (13 und 2 u3 Gruppen prognos-
tiziert. Das Martinshaus bietet Erweiterungsmaoglichkeiten von aktuell 3 auf 6 Gruppen. Die Stadt
ist deshalb mit der Katholischen Kirchengemeinde im Gesprach. Es liegt im Interesse der Katholi-
schen Kirchengemeinde, gemeinsam mit der Stadt eine Losung zu finden. Bislang ist noch unge-
klart, ob der aus dem geplanten Wohngebiet ,Luisenhéfe” erzeugte Bedarf an Betreuungsplatzen
im Gebiet selbst oder an anderer Stelle im Stadtgebiet gedeckt wird oder der Investor die Pflicht
zur Herstellung der zusatzlich erforderlichen Kinderbetreuungsplatze durch die Zahlung eines
Geldbetrags an die Stadt abldst.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu angespannten Betreuungssituationen gekommen,
die u. a. eine kurzfristige Reaktion in Form von Interimsunterbringungen nach sich gezogen haben.
Um kinftig, vor allem mittel- und langfristig, den Bedarf an Betreuungsplatzen im Stadtgebiet decken
zu kénnen, sollten alle Ausbaumdglichkeiten weiterverfolgt werden. Die langen Planungs- und Bau-
phasen machen eine zeitgleiche Bearbeitung aller 3 Ausbaumdglichkeiten entsprechend dem Be-
schlussvorschlag notwendig.

Bisherige Beratungen:

GR 21.09.2021 (Vorlage 153/2021) - nichtoffentlich
GR 26.10.2021 (Vorlage 153/2021/1) - nichtoffentlich
VA 30.11.2021 (Vorlage 207/2021) - nichtoffentlich
VA 11.01.2022 (Vorlage 018/2022) - nichtoffentlich
GR 15.02.2022 (Vorlage 034/2022)

GR 03.05.2022 (Vorlage 078/2022)

GR 10.05.2022 (Vorlage 079/2022)

IV. Relevanz Gesamtstadtisches Entwicklungskonzept

Ein attraktives Kinderbetreuungsangebot ist ein wichtiger Standortfaktor.
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V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen

Die Kinderbetreuung wird Kosten in Millionenhéhe verursachen, die konkrete Hohe ist abhangig von
den Beschlussen.

Soweit es der Finanzplanungszeitraum zuléasst und Schatzungen maéglich sind, werden auf den Seiten
308 und 309 sowie 311 im Haushaltsplan 2022 Baukosten und erhoffte Zuwendungen fir den Bereich
der Kindertageseinrichtungen dargestellt.

Zudem wird auf die Anlage 4 verwiesen. Mit dieser Tabelle wurde versucht, den méglichen Finanz-
planungszeitraum - Gber den des aktuellen Haushaltsplanes hinaus - zur Schaffung und Erneuerung
von KITA-Platzen darzustellen. In diesem Zusammenhang haben neue Erkenntnisse / Verschiebun-
gen und Stand heute voraussichtlich zu erwartende Kostensteigerungen Niederschlag gefunden.
Hierbei handelt sich um keine verbindliche Planung. Auf mégliche Kostensteigerungen und sonstige
Veranderungen wird im Rahmen kinftiger Beschlussfassungen im Gemeinderat und weiterer Haus-
haltsplanungen eingegangen.

Fur die bevorstehenden MalRnahmen zur Errichtung, Sanierung bzw. Erweiterung von Kindertages-
einrichtungen bleibt es abzuwarten, ob neue Fachférdertdpfe fir das Kindergartenwesen geschaffen
werden. Diese sind absolute Voraussetzung, um auch Mittel aus dem Ausgleichstock fur die genann-
ten Baumalinahmen beantragen zu kénnen. Ausgleichstockberechtigt ist eine Kommune nur dann,
wenn eine entsprechende Fachforderung existiert, rechtzeitig beantragt und auch bewilligt wird.

Stand heute werden von Seiten der Bundesregierung und des Landes BW keine Fachférderungen zur

Verfiigung stehen und auch nicht erneut in Aussicht gestellt. Es ist somit ungewiss, ob und in welcher
Hohe mit externen Subventionierungsmitteln gerechnet werden darf.

AZ: 460.023:Kinderbetreuungsbedarfsplanung 2022



	ref_voakz
	Datum
	Nummer
	Zuständig
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

